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EMD-lnformation

Weniger Auszeichnungen für Armeeangehörige

(gy) Die insgesamt 45 allgemeinen Auszeichnungen und Fachauszeichnungen unserer Ar-
mee sollen gemäss Grundsatzentscheid auf ganze 9 Auszeichnungen reduziert werden.
Diese Massnahme soll auf 1. 7.1984 in Kraft treten. Ausschlaggebend für diesen Ent-
scheid war der Faktor Zeit bei der Durchführung der erforderlichen Prüfungen und im ad-
ministrativen Bereich sowie eine nicht zu vermeidende Benachteiligung von Armeeange-
hörigen im Zusammenhang mit dem Erwerb bestimmter Fachauszeichnungen.

Die allgemeinen Auszeichnungen und
Fachauszeichnungen werden aufgrund
besonderer Prüfungen (frühestens bei
der Aushebung) verliehen. Sie werden
bekanntlich über der linken Brusttasche
des Waffenrocks getragen und im Dienst-
büchlein aufgeführt. Die bestehenden 6

allgemeinen Auszeichnungen und 39

Fachauszeichnungen für die verschiede-
nen militärischen Hauptausbildungsge-
biete sollen nun auf die 9 folgenden redu-
ziert werden, nämlich:

- Schützenauszeichnung Stufe 1 (2)
- Schützenauszeichnung Stufe 2 (6)
- Pistolenauszeichnung (4)
- Wasserfahrerauszeichnung für Fahr-

pontoniere (3)
- Richterauszeichnung (alle Kanonen)

(5)

- Überleben im Kampf (AC und Sani-
tät) (existiert noch nicht)

- Hochgebirgsauszeichnung (1)

- Militärsport-Auszeichnung (7)

- Militärsport-Wettkampfauszeichnung
(durch Teilnahme an ausserdienstli-
chen Wehrsportveranstaltungen)(8, 9)
(8 oder 9 fällt noch weg)

Zeitersparnis

Wie Herr Flückiger von der Gruppe für
Ausbildung bekanntgab, erfolgt die dras-
tische Herabsetzung aus Zeitgründen bei
der Durchführung der einzelnen Prü-
fungen und zur Verminderung des gros-
sen administrativen Aufwandes im Zu-
sammenhang mit der ständigen Anpas-
sung der Prüfungsaufgaben an die wech-
selnden Verhältnisse. Ins Gewicht fiel
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nicht zuletzt auch die Tatsache, dass ge-
wisse Prüfungen für Fachauszeichnun-
gen nur auf Waffenplätzen - also nicht
im WK/EK - durchgeführt werden, was
bis dahin unweigerlich zu einer Benach-
teiligung einzelner Armeeangehöriger
geführt hat. Alles weitere soll in den sich
in Ausarbeitung befindenden Ausfüh-
rungsbestimmungen geregelt werden.

Rosy Gysler-Schöni
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